
19.1.1 Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen 

Verfolgung (Bundesentschädigungsgesetz – BEG) 

Vom 18.09.1953 (BGBl I 1953, 1387), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.02.2009 

(BGBl I 2009, 160 (462)) 

 

Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften 

Erster Titel Anspruch auf Entschädigung 

In Anerkennung der Tatsache, daß Personen, die aus Gründen politischer Gegnerschaft gegen den 

Nationalsozialismus oder aus Gründen der Rasse, des Glaubens oder der Weltanschauung unter der 

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft verfolgt worden sind, Unrecht geschehen ist, daß der aus 

Überzeugung oder um des Glaubens oder des Gewissens willen gegen die nationalsozialistische 

Gewaltherrschaft geleistete Widerstand ein Verdienst um das Wohl des Deutschen Volkes und Staates 

war und daß auch demokratische, religiöse und wirtschaftliche Organisationen durch die 

nationalsozialistische Gewaltherrschaft rechtswidrig geschädigt worden sind, hat der Bundestag mit 

Zustimmung des Bundesrates das nachstehende Gesetz beschlossen: 

Zweiter Abschnitt Schadenstatbestände 

Dritter Titel Schaden an Freiheit 

3. Unselbständige Berufe 

C. Dienst bei Religionsgesellschaften 

§ 112 [Dienst bei Religionsgeselschaften] 

§§ 109, 110, 88 finden auf Verfolgte, die im Dienst von Religionsgesellschaften oder jüdischen 

öffentlichen Einrichtungen gestanden haben und in diesem Dienst geschädigt worden sind, sowie auf 

ihre Hinterbliebenen entsprechende Anwendung. Der Anspruch auf Entschädigung besteht auch für 

die Zeit nach dem 1. April 1950, längstens jedoch bis zu dem Zeitpunkt, von dem an laufende Bezüge 

auf Grund des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für 

Angehörige des öffentlichen Dienstes gezahlt werden. 

Dritter Abschnitt Besondere Vorschriften für juristische Personen, Anstalten oder 

Personenvereinigungen 

§ 146 [Beschränkung des Entschädigungsanspruchs; Ausfall der Arbeitstätigkeit religiöser Ge-

meinschaften] 

(…) 

(2) Gemeinschaften, die Einrichtungen von Religionsgesellschaften oder von diesen anerkannt sind 

und deren Angehörige sich verpflichtet haben, durch ihre Arbeit nicht für sich, sondern für die 

Gemeinschaft zu erwerben, können als Schaden an Vermögen auch den Schaden geltend machen, der 

der Gemeinschaft durch den Ausfall der Arbeitstätigkeit ihrer Angehörigen entstanden ist. Ein 

Anspruch des Angehörigen der Gemeinschaft für Schaden im beruflichen Fortkommen für eine von 

ihm für die Gemeinschaft ausgeübte Arbeitstätigkeit entfällt, wenn die Gemeinschaft hierfür 

Entschädigung nach Satz 1 erhalten hat.  



(3) Für Ausfälle an Beiträgen, Spenden und ähnlichen Einnahmen wird eine Entschädigung nicht 

geleistet. 

§ 148 [Höchstbeträge] 

(1) Die Höchstbeträge des § 55 Abs. 1 und des § 58 gelten auch für die Ansprüche einer juristischen 

Person, Anstalt oder Personenvereinigung oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger.  

(2) Zugunsten von verfolgten Religionsgesellschaften und ihren Einrichtungen oder deren Rechts- 

oder Zwecknachfolger gelten die Höchstbeträge des § 55 Abs. 1 und des § 58 für jeden einzelnen 

Vermögensgegenstand, für den ein Anspruch auf Entschädigung wegen Schadens an Eigentum oder 

wegen Schadens an Vermögen besteht. Im Falle des § 146 Abs. 2 gilt der Höchstbetrag des § 58 für 

den Gesamtschaden, der dem einzelnen Rechtsträger entstanden ist.  

(3) Der Höchstbetrag kann überschritten werden, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben der 

Religionsgesellschaften oder ihrer Einrichtungen oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger im 

Geltungsbereich dieses Gesetzes erforderlich ist. Daß die Voraussetzungen für eine Überschreitung 

des Höchstbetrages vorliegen, ist von den Religionsgesellschaften oder ihren Einrichtungen oder deren 

Rechts- oder Zwecknachfolger geltend zu machen; der den Höchstbetrag überschreitende Betrag ist an 

die Religionsgesellschaften oder ihre Einrichtungen oder deren Rechts- oder Zwecknachfolger zu 

leisten. § 142 Abs. 2 Satz 2 findet keine Anwendung. 

 


